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Wir sichern Leben
Als Team von Brandschutzfachleuten und Technikern sind wir seit 
einigen Jahren bestrebt, eine den höchsten Anforderungen ge-
nügende Rettungszeichenleuchte zu konzipieren. Zusammen mit 
der Firma kreativlaser GmbH und dem VDE-Institut in Offenbach 
haben wir die Rettungszeichenleuchte KL10 entwickelt.

Von einem hochmotivierten Team werden unsere Rettungszei-
chenleuchten in Heusenstamm bei Frankfurt mit Hilfe von mo-
dernsten Fertigungsanlagen hergestellt. Zwei 400W Laser sowie 
vollautomatische Biege- und Ablängmaschinen gewährleisten 
eine schnelle und zuverlässige Reaktion auf Kundenwünsche. Wir 
haben viel Erfahrung und intensive Entwicklungsarbeit in unsere 
Produkte investiert. Das Ergebnis sind intelligente, sichere und 
formschöne Produkte. Dabei ist die Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern in Handel, Planung und Ausführung gekennzeichnet 
durch ein hohes Maß an Vertrauen und Kompetenz.

Haftungssicherheit für Architekten und Planer*
Es gibt in Deutschland noch keine Zertifizierungspflicht für 
Rettungszeichenleuchten. Der Planer kann jede Art Notleuchte 
verwenden. Das Baurecht setzt hier keine eindeutigen Vorgaben. 
Im Schadensfall jedoch greifen Zivil- oder sogar Strafrecht. Es ist 
oft nicht genügend bekannt, dass Planer und Architekten für die 
Qualität auch von Rettungszeichenleuchten verantwortlich sind.  

Bekannt sollte sein:   

Der Architekt haftet bei Verletzung vertraglicher oder sonstiger 
Verpflichtungen. In den Leistungsphasen 1 - 5 führen  
Planungsfehler zu einer Haftung des Architekten.  

Während die Gewährleistung nach fünf Jahren abgeschlossen 
und beendet ist, verjährt die Haftung für Schäden aus einem 
Brand samt dessen Folgen, als dessen Ursache Planungsfehler 
ausgemacht werden können, praktisch nicht (siehe § 199 BGB). 

Planer sind über die gesamte Nutzungsdauer eines Objekts 
verkehrssicherungspflichtig. Planung und Ausführung müssen 
so beschaffen sein, dass das Entstehen von Bränden möglichst 
vermieden und im Brandfall eine Personenrettung möglich ist. 

*  Das Thema Planerpflichten und -haftung erläutert Prof. Dr. Gerd Motzke aus- 
führlich in einem Fachaufsatz unter dem Titel „Planerhaftung im Brandschutz“  
in der Zeitschrift: Brandschutz in öffentlichen und privatwirtschaftlichen Gebäuden 
Nr.1, 2006  

 Siehe auch: 
 http://www.fvlr.de/downloads/planerhaftung_teil_2_bs_supplement.pdf  
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Sicherheit: Die Leuchte KL10
Der Markt der Rettungszeichenleuchten ist in Deutschland nur 
beschränkt Pflichtnormen unterworfen, und Qualitätsunterschiede 
zwischen den beleuchteten Fluchtwegzeichen sind für den Kun-
den nur schwer zu erkennen. Wir verwenden beste Materialien, 
sämtlich unabhängig geprüft. Modernste LED-Streifen entlasten 
durch ihre hohe Effektivität den Energiehaushalt. Sämtliche Teile 
unserer Leuchten sind RoHS-geprüft und somit anerkannt um-
weltschonend, eine elektromagnetische Umweltverträglichkeits-
prüfung (EMV) ist für uns selbstverständlich. Jede Leuchte KL10 
trägt das Prüfsiegel des VDE-Prüfinstituts.

Die krealux-LED-Technik  
sichert auch bei Dauerschal-
tung niedrigste Energiekosten.

Die Lichtverteilung durch ge-
laserte Oberflächen setzt Maß-
stäbe und garantiert höchste 
Erkennbarkeit, selbst über 
größere Entfernungen. 

Die vollautomatische Selbst-
überwachung sichert die  
konstante Funktion. 

Ein Rettungsweg dient der Ret-
tung und Flucht von Menschen 
in allen Gefahrensituationen. 

Der Rettungsweg wird im 
Brandfall durch Feuer und 
Rauch (Brandgase) bedroht.

Rettungswege müssen durch 
Rettungszeichenleuchten in 
sichere Bereiche oder unmittel-
bar ebenerdig ins Freie führen.

Wandauslegermontage

Deckenaufbau-
montage

Wandmontage Deckeneinbau-
montage

Pendelmontage 
Alurohr

Pendelmontage 
Kette
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Nur die krealux-Rettungszeichenleuchten  
tragen ein VDE-Prüfsiegel! 
Eigentlich sollten alle Rettungszeichenleuchten, bei denen im 
Datenblatt „nach VDE“ oder „gemäß VDE“ steht, auch den Vorga-
ben des VDE nach DIN EN 60598-2-22, Klassifikation VDE 0711 
Teil 2-22 etc. „Besondere Anforderungen – Leuchten für Notbe-
leuchtung“ entsprechen. Das tun sie aber nicht. Nachzuprüfen 
auf der Website des VDE (www.vde.com/zertifikate, Suchbegriff: 
Notleuchte). Jeder Hersteller prüft nach eigenem Ermessen; mehr 
oder weniger genau.  

Ein vom VDE geprüftes Gerät hat immer eine Prüf-Nummer des 
Verbandes der Elektrotechnik (VDE) und erfüllt damit Prüfkriterien, 
die auch die Brandsicherheit umfassen. Der VDE ist ein Prüfhaus
wie der TÜV, allerdings ausschließlich dem Verbraucherschutz ver-
pflichtet. Leider gibt es in Deutschland noch keine Prüfpflicht für 
so wichtige und möglicherweise lebensrettende Apparaturen wie 
Rettungszeichenleuchten. Deshalb kommt hier vermehrt Minder-
wertiges auf den Markt. Mit allen rechtlichen Konsequenzen. 
Ohne unabhängiges Prüfsiegel muss sich der Planer auf subjektive 
Qualitätzusagen des Herstellers verlassen.  

Der VDE prüft: 
Aufschriften, Aufbau, Kriech- und Luftstrecken, Schutz-
leiteranschluss, Anschlussklemmen, äußere und innere 
Leitungen, Schutz gegen elektrischen Schlag, Prüfung 
der Dauerhaftigkeit und Erwärmung, Beständigkeit ge-
gen Staub und Wasser, Isolationswiderstand und Span-
nungsfestigkeit, Wärmebeständigkeit, Feuerbeständigkeit, 
Kriechstromfestigkeit, Funktionssicherheit, Umschalten, 
Betrieb bei erhöhter Temperatur, Batterieladeeinrichtungen 
für Notleuchte mit Einzelbatterie, Erkennbarkeit der Pikto-
gramme, Prüfeinrichtungen für den Notbetrieb, Batterien, 
Messung der Leuchtdichte. 

Nach diesen Prüfkriterien sind nur krealux-Rettungszeichen-
leuchten zugelassen. 

krealux gmbh   
Philipp-Reis-Str. 5  
D-63150 Heusenstamm  

Tel.: 06104 6709053  
Fax: 06104 6706054  

E-Mail: office@krealux.eu 
www.krealux.de
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         Schockprüfung

Kurzbeschreibung der Prüfeinrichtung

Pneumatische Schockprüfmaschine 

- Durchführung von Schockprüfungen 

  Impulsformen: Halbsinus / Sägezahn / Rechteck 

Normen

IEC 60068-2-29

IEC 60068-2-27

MIL-STD 202; MIL-STD 213 

EN 61373 

Technische Daten der Prüfeinrichtung

Hersteller:  
RMS 

Typ:  
 

AVCO SM-110 

Beschleunigung 3000 m/s
2  (bei 0,5 ms Impuls- 

(typisches Beispiel): dauer und 10 kg Last) 

Schockfolge:   
max. 4 Schocks pro Minute 

So prüft der VDE unsere Rettungszeichenleuchten 

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts 

              
      Merianstraße 28 

              
     63069 Offenbach

  Mit freundlicher Genehmigung des 

         Nadelflamme-Prüfung

Kurzbeschreibung der Prüfeinrichtung

Prüfeinrichtung zur Nachbildung der Wirkung  
kleiner Flammen auf 
• elektrotechnische Betriebsmittel 
• Baugruppen und Bauelemente 
• feste elektrische Isolierstoffe 

Normen

DIN EN 60695-11-5 (VDE 0471-11-5) 
IEC 60695-11-5 

Technische Daten der Prüfeinrichtung

Flammenhöhe: 12 mm 

So prüft der VDE unsere Rettungszeichenleuchten 

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts 
                    Merianstraße 28 
                   63069 Offenbach

  Mit freundlicher Genehmigung des 

          Kugeldruck-PrüfungKurzbeschreibung der Prüfeinrichtung
Prüfeinrichtung zur Prüfung der  

Wärmebeständigkeit von 
• elektrotechnischen Betriebsmittel 

• Baugruppen und Bauelementen 

• festen elektrischen Isolierstoffen Normen

DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2)

IEC 60695-10-2 

Technische Daten der Prüfeinrichtung
Prüftemperatur: 70 °C ….. 300 °C 

So prüft der VDE unsere Rettungszeichenleuchten 

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts 

                    Merianstraße 28 
                   63069 Offenbach

  Mit freundlicher Genehmigung des 

VDE-Zertifizierung
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